
 

 

 

 

 

HAMBURG, 29. MÄRZ 2021 
 

Auftaktverhandlung zum  

UTV Mobile Arbeit 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten V.i.S.d.P.: Micha Heilmann/Ulf Henselin   
Haubachstrasse 76 Telefon 040 380 13171 I Fax 040 383 698 fb: GewerkschaftNGG 
22765 Hamburg hv.getraenke@ngg.net www.ngg.net/coca-cola 

Am 26. März 2021 hat, aufgrund der  
Pandemie rein digital, die erste Tarif-
verhandlung zum Thema mobile Arbeit 
stattgefunden. Beide Seiten haben ihre 
grundsätzlichen Auffassungen dargelegt. 
Die CCEP DE hat erste konkrete Vorstel-
lungen für einen künftigen Tarifvertrag 
präsentiert. Diese werden jetzt von der 
Tarifkommission bewertet.  
 
Die nächsten Tarifverhandlungen  
finden  am 12. und 16. April 2021 statt. 
Wir werden dann weiter berichten. 
 
Die Tarifkommission wünscht allen 

Kolleg*innen frohe Ostern! 

Bleibt gesund! 

Hintergrund: 
 

Bereits 2003 haben CCEP DE und NGG einen Tarifver-
trag Telearbeit abgeschlossen. Damals gab es weder für 
mobile Arbeit noch für Telearbeit gesetzliche Definitionen 
(Telearbeit ist inzwischen in der Arbeitsstättenverordnung 
geregelt). Der Tarifvertrag Telearbeit umfasst alle Formen: 
ständiges Homeoffice, mobile Arbeit und wechselnde 
Formen. Er enthält aus unserer Sicht viele gute Rege-
lungen. Gedacht waren diese Regelungen allerdings eher 
als Ausnahmen. Nicht nur, aber auch durch Corona, ist  
mobile Arbeit bzw. Homeoffice für Viele heute zur Regel 
geworden. 
 
Der neue UTV Mobile Arbeit wird das ganze Paket der mit 
mobiler Arbeit verbundenen Fragen und Probleme 
(freiwillig oder nicht? Wer entscheidet? Recht auf mobile 
Arbeit und Home Office? Rückkehrrecht? Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zuhause?, Schutz vor dauerhafter 
Erreichbarkeit usw.) regeln müssen.  
 
Der UTV Telearbeit soll jetzt auch an die veränderten 
Ansprüchen der Mitarbeitenden angepasst werden. Im 
Unterschied zu sonstigen Tarifverhandlungen ist der UTV 
Telearbeit bisher von keiner Seite gekündigt worden. 
Grund: Er würde dann in drei  Monaten ohne Nachwir-
kung enden und damit gäbe es bei der CCEP DE keine 
Regelungen zur mobilen Arbeit mehr. Das wollen beide 
Seiten derzeit nicht. 

Jetzt Mitglied  
werden!! 



Es gibt gute Gründe, 

NGG-Mitglied zu sein! 
 
 
» Beratung bei allen Fragen rund um Arbeit, 
Ausbildung und  Soziales. 
 

» Rechtsschutz für Arbeits- und Sozialrecht. 
Kostenlos für NGG-Mitglieder. 
 

» Tarifverträge verbessern die Arbeitsbedin-
gungen. Anspruch haben nur Mitglieder. 
 

» Unterstützung bei Streik, in Notfällen und 
bei Maßregelungen durch den Arbeitgeber. 
 

» Freizeitunfall-Versicherung falls zu 
Hause, unterwegs oder im Urlaub ein Unfall passiert. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
» Mehr als 150 Jahre Kompetenz. Seit 
über 150 Jahren stehen wir unseren Mitgliedern  mit 
Rat und Tat zur Seite.  
 

» Betriebsräte. Die NGG hilft bei der Wahl und 
berät die gewählten Betriebsräte. 
 

» Bildungsangebote zu aktuellen und inte-
ressanten Themen: Futter für den Kopf! 
 

» Mitgliedermagazin - gedruckt oder in der 
App. Für Mitglieder kostenlos. 
 

» NGG.aktuell. Jede Woche das Neueste  
bequem per E-Mail. 
 

» NGGPlus. Besonders günstige Angebote von der 
Bank bis zum Musical: www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

» GUV/Fakulta. Berufshaftpflicht und vieles 
mehr für nur 21 € im Jahr. www.guv-fakulta.de 

 

*Gesonderte Beitrittserklärung zur GUV/Fakulta erforderlich, nur exklusiv für Mitglieder von DGB-
Gewerkschaften.  

 

Mehr Informationen:  
www.ngg.net/vorteile 

» Mit der NGG habe ich ein  
starkes Team an meiner Seite.« 


